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 Veröffentlicht am 19.04.2012

Norm

ABGB §938

1. ABGB § 938 heute

2. ABGB § 938 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Bei der „bloßen“ Schenkung kommt es (im Gegensatz zur gemischten Schenkung) auf die Handlungen und nicht auf die

allenfalls entgegenstehende Absicht an. Maßgebend ist somit der Inhalt, das heißt die tatsächliche Ausgestaltung der

gegenseitigen Rechtsbeziehungen, also die (schlüssige) Einigung darüber, dass der Schenker dem Beschenkten die

Sache unentgeltlich überlässt und dieser sie annimmt.
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